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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1990

Norm

MRG §8 Abs2 Z1 und 2

Rechtssatz

Installation einer elektrischen Torschließanlage und Sprechanlage ist eine zweckmäßige Verbesserung in allgemeinen

Teilen des Hauses, weshalb der Mieter die mit ihr verbundene Änderung seines Bestandgegenstandes im allgemeinen

dulden muß.
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